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I.

2000
Errichtung des Landesprüfungsamtes 

für Verwaltungslaufbahnen
RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales – 

23 – 18.08.01
v. 7. 12. 2010

Der RdErl. d. Innenministers v. 13. 3. 1981 (SMBL. NRW. 
2000) wird wie folgt geändert:

1.
Buchstabe a) wird wie folgt geändert:

a)  es wird „-“ gestrichen,

b)  die Wörter „Ausbildungs- und Prüfungsordnung“ 
werden durch „Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung“ ersetzt,

c)  in der Klammer wird die Abkürzung „APOmaVD“ 
ersetzt durch „VAPmaVd“,

d)  nach der Klammer wird das Komma gestrichen,

e)  die Wörter „- des gehobenen nichttechnischen Diens-
tes und des gehobenen Polizeivollzugsdienstes nach 
Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Diens-
tes im Lande NW und für den gehobenen Polizeivoll-
zugsdienst des Landes NW (APO. Verw. u. Pol.)“ wer-
den gestrichen.

2.
Buchstabe b) wird wie folgt geändert:

a)  die Wörter „beim Innenminister errichteten“ sowie „, 
des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz“ werden 
gestrichen,

b)  die Wörter „Wirtschaftswissenschaften oder der So-
zialwissenschaften“ werden durch „Wirtschafts-, 
Verwaltungs- oder Sozialwissenschaften“ ersetzt.

3.
Dieser Erlass tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

– MBl. NRW. 2010 S. 898

203014
Sportgruppen der Polizei

RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 
v. 29. 11. 2010

Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Perso-
nalangelegenheiten der Polizei NRW betreut zur Förde-
rung des Polizeisports und für Auftritte im Rahmen der 
polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit die

 – Polizei-Landesturnriege und

 – Polizei-Landeskarategruppe

und regelt deren Einsatz.

Die Sportgruppen können eingesetzt werden

1.  bei dienstlichen Veranstaltungen oder Anlässen im 
dienstlichen oder öffentlichen Interesse,

2.  bei sonstigen Veranstaltungen, sofern deren Art und 
Bedeutung der Mitwirkung nicht entgegenstehen.

Für Auftritte gem. Nr. 1 ist folgender Haushaltsvermerk 
zu berücksichtigen:

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei 
Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwe-
cken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie 
der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder 
teilweise abgesehen wird.

Für Auftritte gem. Nr. 2. hat der Veranstalter für alle 
anfallenden Kosten eine Pauschalvergütung von insge-
samt 1.500,00 Euro zu tragen, die als Einnahmen bei 

Einzelplan 03, Kapitel 03 110, Titel 119 50 zu buchen 
sind.

Der RdErl. v. 5. 1. 2000 (MBl. NRW. S. 48) wird hiermit 
aufgehoben.

Dieser Erlass tritt mit Wirkung zum 1. 12 .2010 in Kraft.

– MBl. NRW. 2010 S. 898

20323
Durchführungshinweise 

zum Staatsvertrag
über die Verteilung von Versorgungslasten

bei bund- und länderübergreifenden
Dienstherrenwechseln

(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) 
RdErl. d. Finanzministeriums B 3010 – 107 b – IV C 1

v. 9. 12. 2010

Der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag tritt am 1. 
Januar 2011 in Kraft. Für landesinterne Dienstherren-
wechsel gilt weiterhin das Versorgungslastenverteilungs-
gesetz (VLVG). 

Zur Durchführung und einheitlichen Anwendung des 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages gebe ich die 
folgenden Hinweise:

A
Staatsvertrag

I.
Anwendungsbereich

1
§ 1 Geltungsbereich

Der Staatsvertrag fi ndet auf alle Dienstherren im Bun-
desgebiet Anwendung, also für den Bund, die Länder, 
die Gemeinden, die Gemeindeverbände und sonstige, un-
ter der Aufsicht des Bundes und der Länder stehende 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts mit Dienstherrenfähigkeit.

Nicht erfasst werden Wechsel aus und in den Dienst der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 
Verbände (vgl. § 135 Beamtenrechtsrahmengesetz). Inso-
weit sind und bleiben vertragliche Vereinbarungen zu-
lässig.

2
§ 2 Dienstherrenwechsel

2.1
Persönlicher Anwendungsbereich

Satz 1 benennt allgemein den Dienstherrenwechsel von 
Personen, die in einem Beamten- oder Richterverhältnis 
stehen bzw. in ein solches treten, und bezieht somit über 
den bisherigen Anwendungsbereich des § 107 b Beam-
tenversorgungsgesetz (BeamtVG) hinaus auch Diensther-
renwechsel von Beamtinnen und Beamten auf Probe, 
Richterinnen und Richtern auf Probe sowie Diensther-
renwechsel von Beamtinnen und Beamten auf Zeit wie 
z. B. kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte mit 
ein.

Ferner werden in Satz 1 Dienstherrenwechsel von Perso-
nen, die in einem Soldatenverhältnis stehen bzw. in ein 
solches treten, aufgeführt. Dadurch wird zum einen der 
Personenkreis der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten 
abweichend von der bisherigen Rechtslage, die einen 
Verweis des § 92 b Soldatenversorgungsgesetz (SVG) auf 
§ 107 b BeamtVG vorsah, nunmehr unmittelbar erfasst. 
Zum anderen werden Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 
in die Regelung zur Versorgungslastenteilung einbezo-
gen. Der Personenkreis der Grundwehrdienst- und frei-
willigen zusätzlichen Wehrdienst Leistenden wird von 
den Regelungen des Versorgungslastenteilungs-Staats-
vertrages nicht erfasst. 

Ausgenommen sind nach Satz 2 ferner Dienstherren-
wechsel von Beamtinnen und Beamten, die beim abge-
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benden Dienstherrn in einem Beamtenverhältnis auf Wi-
derruf stehen. 

2.2
Sachlicher Anwendungsbereich

In sachlicher Hinsicht setzt ein Dienstherrenwechsel 
nach Satz 1 das Ausscheiden bei einem Dienstherrn und 
den Eintritt bei einem anderen Dienstherrn voraus. Ob 
dies in Form der Versetzung, Ernennung oder auf sons-
tige Weise erfolgt, ist unerheblich. Nicht erfasst werden 
Dienstherrenwechsel kraft Gesetzes z. B. aufgrund von 
Körperschaftsumbildungen gemäß §§ 16 ff. Beamtensta-
tusgesetz. In diesen Fällen kann eine Versorgungslasten-
teilung (z. B. durch Verweis auf eine entsprechende An-
wendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages) 
im Rahmen des jeweiligen Errichtungs- oder Umwand-
lungsgesetzes oder bei bund- oder länderübergreifenden 
Körperschaftsumbildungen im Rahmen eines gesonder-
ten Staatsvertrages geregelt werden.

Der Staatsvertrag erfasst unmittelbar nur bund- und 
länderübergreifende Dienstherrenwechsel. Die Regelung 
der Versorgungslastenteilung bei rein bundes- bzw. lan-
desinternen Dienstherrenwechseln (zum Beispiel zwi-
schen zwei Gemeinden eines Landes) bleibt dem jeweili-
gen Bundes- bzw. Landesrecht vorbehalten.

II.
Versorgungslastenteilung

3
§ 3 Voraussetzungen

3.1
Zu Absatz 1 (Allgemeines)

Für eine Versorgungslastenteilung müssen kumulativ 
folgende drei Voraussetzungen vorliegen:

–  Dienstherrenwechsel nach § 2,

–  Zustimmung des abgebenden Dienstherrn zum 
Dienstherrenwechsel und 

–  keine zeitliche Unterbrechung zwischen dem Aus-
scheiden beim abgebenden und dem Eintritt beim 
aufnehmenden Dienstherrn.

Eine zeitliche Unterbrechung ist unschädlich, wenn eine 
Übernahme auf Grund einer gesetzlichen Verpfl ichtung 
erfolgt, siehe Absatz 4. Eine Unterbrechung durch allge-
meine arbeitsfreie Tage lässt die erforderliche Unmittel-
barkeit ebenfalls nicht entfallen. Allgemeine arbeitsfreie 
Tage in diesem Sinne sind Samstage, Sonntage, der 24. 
und 31. Dezember sowie die gesetzlichen Feiertage nach 
dem Recht des aufnehmenden Dienstherrn.

Beispiel:

Eine Beamtin auf Zeit scheidet nach Ablauf der Amtszeit 
am 30.4. aus dem Beamtenverhältnis bei Dienstherr A 
aus. Am 2.5. wird sie in ein Beamtenverhältnis bei 
Dienstherr B berufen. Die zeitliche Unterbrechung lässt 
die Unmittelbarkeit nicht entfallen, da es sich bei dem 
1.5. um einen gesetzlichen Feiertag handelt.

Fällt in der beschriebenen Konstellation der 2.5. des ent-
sprechenden Jahres auf einen Sonntag (oder Samstag), 
führt auch die Berufung am 3.5. (4.5.) zu keiner zeitli-
chen Unterbrechung. Handelt es sich bei dem 2.5. jedoch 
um einen Werktag (Montag bis Freitag), stellt eine an ei-
nem späteren Tag erfolgende Berufung in das Beamten-
verhältnis eine die Versorgungslastenteilung ausschlie-
ßende zeitliche Unterbrechung dar. 

Hingegen ist das bislang in § 107 b Absatz 1 BeamtVG 
normierte Erfordernis einer Mindestdienstzeit von fünf 
Jahren (bzw. von drei Jahren ab der Ernennung zum Be-
rufssoldaten gemäß § 92 b Nr. 2 SVG) nicht mehr Vor-
aussetzung für eine Versorgungslastenteilung.

Eine Versorgungslastenteilung fi ndet auch dann statt, 
wenn die wechselnde Person zum Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels bereits beim abgebenden Dienstherrn ei-
nen Versorgungsanspruch erworben hat und ggf. Versor-
gungsbezüge erhält (beispielsweise kommunale 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte), da dieser Versor-
gungsanspruch regelmäßig durch die vom aufnehmenden 
Dienstherrn bezahlten Aktivbezüge und den späteren 

Versorgungsanspruch gegenüber diesem Dienstherrn 
(ganz oder teilweise) gekürzt wird (zu den Folgen eines 
Ausscheidens beim aufnehmenden Dienstherrn ohne 
Versorgungsanspruch siehe Ziffer 7.2.). 

Beispiel:
Ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit bei Dienstherr A, 
der gegenüber A bereits einen Versorgungsanspruch er-
worben hat, wechselt in ein Beamtenverhältnis bei 
Dienstherr B. Aufgrund der Regelungen zum Zusammen-
treffen von Versorgungs- mit Aktivbezügen gelangt der 
Versorgungsanspruch in der Regel nicht zur Auszahlung. 
Tritt der Beamte später bei Dienstherr B in den Ruhe-
stand, ruht in der Regel auch der Versorgungsanspruch 
gegenüber Dienstherr A aufgrund der Regelungen zum 
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge. Eine 
Versorgungslastenteilung fi ndet daher statt; Dienstherr 
A hat eine Abfi ndung nach den allgemeinen Regeln zu 
zahlen. Dies gilt auch dann, wenn der Versorgungsan-
spruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn nicht im 
vollen Umfang ruhen sollte.

Eine Versorgungslastenteilung fi ndet nicht statt, wenn 
aufgrund eines Wechsels in ein Soldatenverhältnis auf 
Zeit eine Nachversicherung durchzuführen ist. Soldatin-
nen und Soldaten auf Zeit erhalten keine Versorgung; 
ihre Alterssicherung erfolgt durch eine Nachversiche-
rung in der gesetzlichen Rentenversicherung auf der 
Grundlage der früher gezahlten Dienstbezüge. Bei einem 
Wechsel in ein Soldatenverhältnis auf Zeit ist der abge-
bende Dienstherr daher verpfl ichtet, die Nachversiche-
rung durchzuführen.

3.2.
Zu Absatz 2 (Anforderungen an die Zustimmung)

Der abgebende Dienstherr muss die Zustimmung vor der 
Wirksamkeit des Dienstherrenwechsels und somit vor 
dem Eintritt beim aufnehmenden Dienstherrn schriftlich 
gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn erklären.

Die Erklärung wird sich bei Beamtinnen und Beamten in 
der Regel konkludent aus der dienstrechtlichen Maß-
nahme ergeben, so z. B. aus der Versetzungsverfügung, 
mit der der Dienstherrenwechsel vollzogen wird.

Eine Verweigerung der Zustimmung ist nur aus dienstli-
chen Gründen zulässig. Als dienstliche Gründe kommen 
beispielsweise in Betracht:

–  Unabkömmlichkeit der Beamtin / des Beamten,

–  Mangelsituation beim bisherigen Dienstherrn in der 
Laufbahn oder dem Aufgabengebiet der Beamtin / 
des Beamten.

Fiskalische Erwägungen dürfen nicht herangezogen wer-
den.

3.3
Zu Absatz 3 (Sonderregelung zum Zustimmungserfor-
dernis)

Hinsichtlich des Zustimmungserfordernisses gibt es drei 
Sonderregelungen:

–  Die Zustimmung zum Wechsel von Professorinnen 
und Professoren wird unwiderlegbar fi ngiert, wenn 
beim abgebenden Dienstherrn eine Dienstzeit von 
mindestens drei Jahren abgeleistet wurde. Eine Er-
mäßigung der Arbeitszeit bleibt dabei unberücksich-
tigt. Bei einem Dienstherrenwechsel vor Ablauf dieser 
Frist bleibt es bei dem Zustimmungserfordernis nach 
Absatz 1. 

  Beispiele: 
  Professor X wird zum 1. 6. 2011 an die Universität des 

Dienstherrn A berufen. Zum 1. 6. 2014 wechselt er an 
die Universität des Dienstherrn B. Die Zustimmung 
zum Dienstherrenwechsel wird vorliegend fi ngiert, da 
der Professor bei Dienstherr A eine Dienstzeit von 
drei Jahren abgeleistet hat.

  Professor Y, der ebenfalls zum 1. 6. 2011 an die Uni-
versität des Dienstherrn A berufen wird, wechselt be-
reits ein Jahr später zu einem anderen Dienstherrn. 
In diesem Fall wird die Zustimmung des abgebenden 
Dienstherrn A nicht fi ngert und muss somit ausdrück-
lich oder konkludent zum Zeitpunkt des Diensther-
renwechsels vorliegen.
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–  Die Zustimmung gilt als unwiderrufl ich erteilt, wenn 
mit Zeitablauf eines Beamten- oder Soldatenverhält-
nisses auf Zeit ein neues Beamten-, Soldaten- oder 
Richterverhältnis bei einem anderen Dienstherrn be-
gründet wird. 

 Beispiel:  
  Ein Soldat auf Zeit wechselt nach Ablauf der Dienst-

zeit beim Bund in ein Beamtenverhältnis beim Land 
A. In diesem Fall gilt die Zustimmung als erteilt. 

–  Die Zustimmung gilt bei der Begründung von Beam-
tenverhältnissen, die auf einer Wahl (z. B. Urwahl, 
Wahl durch eine Vertretungskörperschaft, Wahl 
durch einen Verwaltungsrat) beruhen (z. B. bei kom-
munalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten), als 
unwiderrufl ich erteilt.

 Beispiel: 
  Ein Beamter des Dienstherrn A wird zum Bürger-

meister der Kommune B gewählt. In diesen Fällen gilt 
die Zustimmung des Dienstherrn A zum Wechsel in 
die Kommune B als erteilt.

3.4
Zu Absatz 4 (Sonderregelung zur zeitlichen Unterbre-
chung)

Nach Absatz 4 ist eine zeitliche Unterbrechung zwischen 
Ausscheiden und Eintritt abweichend von Absatz 1 aus-
nahmsweise unschädlich, wenn die wechselnde Person 
aufgrund einer gesetzlichen Verpfl ichtung vom aufneh-
menden Dienstherrn übernommen wird. Erfasst sind 
hiervon beispielsweise Soldatinnen oder Soldaten auf 
Zeit, die aufgrund eines Eingliederungs- oder Zulas-
sungsscheins nach § 9 SVG in den Dienst eines anderen 
Dienstherrn übernommen werden.

Hat der abgebende Dienstherr aufgrund der zeitlichen 
Unterbrechung jedoch bereits die Nachversicherung 
durchgeführt, fi ndet keine Versorgungslastenteilung 
statt. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Rückabwicklung 
der Nachversicherung durchgeführt wurde (vgl. § 185 
Absatz 2 a SGB VI). 

4
§ 4 Abfi ndung

4.1
Zu Absatz 1 (Einmalige Abfi ndung)

Mit der Zahlung einer einmaligen Abfi ndung ist die Be-
teiligung des abgebenden Dienstherrn an den späteren 
Versorgungskosten abgeschlossen. Damit wird das bis-
herige System der laufenden Beteiligung des abgebenden 
Dienstherrn nach § 107 b BeamtVG abgelöst.

4.2
Zu Absatz 2 (Ermittlung des Abfi ndungsbetrages)

Parameter für die Berechnung des Abfi ndungsbetrages 
sind:

–  die ruhegehaltfähigen Bezüge,

–  die ruhegehaltfähigen Dienstzeiten in Monaten und 

–  ein in der Regel vom Lebensalter abhängiger Bemes-
sungssatz.

Die weiteren Einzelheiten zur Ermittlung der Bezüge 
und Dienstzeiten sind in §§ 5 und 6 (siehe Ziffer 5. und 
6.) geregelt.

Satz 2 sieht drei Bemessungssätze vor, die nach Lebens-
alter der wechselnden Person gestaffelt sind; maßgeblich 
für die Einordnung ist das Alter im Zeitpunkt des 
Dienstherrenwechsels (siehe Absatz 3):

Dienstherrenwechsel bis 
Vollendung des 30. Lebensjahres

Bemessungssatz: 15 %

Dienstherrenwechsel bis 
Vollendung des 50. Lebensjahres

Bemessungssatz: 20 %

Dienstherrenwechsel nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres

Bemessungssatz: 25 %

Bei Professorinnen und Professoren wird nach Satz 3 ge-
nerell der höchste Bemessungssatz (25 %) angewendet.

4.3
Zu Absatz 3 (Maßgebliches Recht und maßgeblicher 
Zeitpunkt)

Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der nach Ab-
satz 2 maßgeblichen Berechnungsparameter:

–  Die Bezüge und Dienstzeiten sind nach dem Recht des 
abgebenden Dienstherrn zu ermitteln. 

–  In zeitlicher Hinsicht sind die tatsächlichen und 
rechtlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens der wechselnden Person zugrunde zu legen.

–  Nachfolgende Entwicklungen beim aufnehmenden 
Dienstherrn wie z. B. vorzeitiger Ruhestandseintritt 
und insbesondere die spätere tatsächliche Versor-
gungsbelastung bleiben außer Betracht, so dass Nach-
berechnungen ausgeschlossen sind.

4.4
Zu Absatz 4 (Sonderregelungen für Beamten- und Sol-
datenverhältnisse auf Zeit)

Satz 1 ist eine Sonderregelung für Dienstherrenwechsel 
von Beamtinnen und Beamten auf Zeit, die nach Ablauf 
ihrer beim abgebenden Dienstherrn begründeten Dienst- 
oder Amtszeit nicht in den Ruhestand zu versetzen wä-
ren. Der abgebende Dienstherr hat hier abweichend von 
Absatz 2 eine Abfi ndung in Höhe derjenigen Nachversi-
cherungskosten, die bei Ausscheiden zum Zeitpunkt des 
Dienstherrenwechsels für eine Nachversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung angefallen wären, an 
den aufnehmenden Dienstherrn zu zahlen. Die Berech-
nung der Abfi ndung richtet sich nach dem Sozialversi-
cherungsrecht (siehe § 181 SGB VI). Zeiten bei früheren 
Dienstherren sind bei dieser Berechnung nicht zu be-
rücksichtigen. 

Nach Satz 2 hat der abgebende Dienstherr einen Abfi n-
dungsbetrag, den er zuvor von einem früheren Dienst-
herrn erhalten hat, unter Verzinsung in Höhe von 4,5 % 
pro Jahr neben der Abfi ndung nach Satz 1 an den auf-
nehmenden Dienstherrn weiterzureichen. Dabei erfolgt 
keine Zinseszinsberechnung. Bei der Zinsberechnung ist 
grundsätzlich von 365 Zinstagen pro Jahr auszugehen. 

Beispiel:
Ein Landesbeamter auf Lebenszeit nimmt ein kommuna-
les Wahlamt der Besoldungsgruppe B 3 bei einer Kom-
mune eines anderen Landes wahr. Das Land hat an die 
Kommune eine Abfi ndung nach allgemeinen Regeln zu 
zahlen (z. B. in Höhe von 50.000 €). Kehrt der Beamte 
nach einer Amtsperiode von sechs Jahren ohne Erwerb 
von Versorgungsansprüchen in sein Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit zurück, hat die Kommune an das Land 
eine Abfi ndung in Höhe der Nachversicherungskosten 
von ca. 77.000 € für die sechs Jahren im kommunalen 
Wahlamt sowie zusätzlich die vom Land erhaltene Abfi n-
dung zuzüglich einer Verzinsung von 4,5 % pro Jahr 
(hier 2250 € [4,5 % von 50.000 €] x 6 [Jahre] = 13500 €, 
insgesamt also 63.500 €) zu zahlen. 

Satz 3 ist eine Sonderregelung für Dienstherrenwechsel 
von Soldatinnen und Soldaten auf Zeit. Abweichend von 
Satz 1 (Abfi ndung in Höhe derjenigen Nachversiche-
rungskosten, die zum Zeitpunkt des Dienstherrenwech-
sels für eine Nachversicherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung angefallen wären) ist die Abfi ndung auf 
Basis der Kosten einer fi ktiven Nachversicherung mit ei-
nem besonderen Beitragssatz in Höhe von 15 % zu be-
rechnen. 

5
§ 5 Bezüge

5.1
Zu Absatz 1 (Ruhegehaltfähige Bezüge)

Zu den Bezügen gehören die monatlichen ruhegehaltfä-
higen Bezüge (d. h. z. B. das Grundgehalt – bei einer Be-
messung nach Stufen in der zum Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels erreichten Stufe, der Familienzuschlag 
der Stufe 1 und sonstige nach dem maßgeblichen Besol-
dungsrecht ruhegehaltfähigen Dienst- und Leistungsbe-
züge) sowie die Sonderzahlung. Im Falle einer Teilzeit-
beschäftigung sind die ungekürzten ruhegehaltfähigen 
monatlichen Bezüge anzusetzen (siehe auch Ziffer 6.1.).
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Die Ruhegehaltfähigkeit von Bezügen bestimmt sich 
nach dem Recht des abgebenden Dienstherrn zum Zeit-
punkt des Ausscheidens.

5.2
Zu Absatz 2 (Keine Mindestdienst- oder -bezugszeiten)

Die allgemeine Regel des § 4 Absatz 3 wird modifi ziert. 
Ist die Ruhegehaltfähigkeit von Bezügen nach dem Recht 
des abgebenden Dienstherrn an die Erfüllung von Min-
destdienst- oder -bezugszeiten geknüpft, sind diese Re-
gelungen für die Ermittlung der Bezüge im Sinne des § 4 
Absatz 2 Satz 1 unbeachtlich:

–  Für die Berechnung des Abfi ndungsbetrags kommt es 
somit insbesondere nicht auf die Erfüllung einer War-
tezeit (z. B. für das erstmalige Entstehen eines Ruhe-
gehaltsanspruchs oder für eine Versorgung aus dem 
Beförderungsamt) an.

–  Im Falle des § 15 a Absatz 3 BeamtVG oder entspre-
chender landesrechtlicher Regelungen ist ein Unter-
schiedsbetrag hinzuzurechnen, soweit zum Zeitpunkt 
des Dienstherrenwechsels das Amt für eine entspre-
chende Dauer übertragen war; auf die tatsächliche 
Ausübung des Amts für den erforderlichen Zeitraum 
kommt es dagegen nicht an.

–  Insbesondere im Bereich der Professorenbesoldung 
sind unbefristete Leistungsbezüge unabhängig von 
einer etwaigen Mindestbezugsdauer anzusetzen, so-
weit auf Grundlage des zum Zeitpunkt des Dienst-
herrenwechsels vorliegenden Sachverhalts die sonsti-
gen Voraussetzungen der Ruhegehaltfähigkeit erfüllt 
sind. Dies gilt auch für befristete Leistungsbezüge. 
Die Einbeziehung von befristet gewährten Leistungs-
bezügen bei der Berechnung der Abfi ndung hängt so-
mit davon ab, ob die Leistungsbezüge ohne den 
Dienstherrenwechsel auf Grundlage des zum Zeit-
punkt des Dienstherrenwechsels vorliegenden Sach-
verhalts beim abgebenden Dienstherren ohne weitere 
Zwischenakte ruhegehaltfähig geworden wären.

 Beispiel 1: 
  Professor X erhält bei Dienstherr A ein Grundgehalt 

aus der Besoldungsgruppe W 3 sowie seit dem 
1.1.2012 unbefristet Leistungsbezüge in Höhe von 20 
% des Grundgehalts. Nach dem Recht des Dienst-
herrn A sind diese Leistungsbezüge ruhegehaltfähig, 
soweit sie unbefristet gewährt und mindestens 2 Jahre 
bezogen worden sind. Wechselt Professor X zum 
1.1.2013 an die Universität des Dienstherrn B, so sind 
bei der Berechnung der von Dienstherr A zu leisten-
den Abfi ndung auch die Leistungsbezüge einzubezie-
hen.

 Beispiel 2:
  Professor X erhält bei Dienstherr A ein Grundgehalt 

aus der Besoldungsgruppe W 3 sowie seit dem 
1.1.2012 auf fünf Jahre befristete Leistungsbezüge in 
Höhe von 20 % des Grundgehalts. Nach dem Recht 
des Dienstherrn A werden befristete Leistungsbezüge 
ruhegehaltfähig, soweit sie insgesamt für die Dauer 
von zehn Jahren zugestanden haben. Wechselt Profes-
sor X zum 1.1.2015 an die Universität des Dienstherrn 
B, so sind bei der Berechnung der von Dienstherr A 
zu leistenden Abfi ndung die befristeten Leistungsbe-
züge nicht einzubeziehen, da sie bei Dienstherr A 
ohne einen weiteren Zwischenakt (erneute Vergabe) 
nicht ruhegehaltfähig geworden wären.

  Anders wäre der Fall zu entscheiden, wenn der Pro-
fessor X beim abgebenden Dienstherrn A bis zum 
1.1.2012 bereits einen befristeten Leistungsbezug für 
die Dauer von fünf Jahren bezogen hätte und dieser 
zum 1.1.2012 beim abgebenden Dienstherrn um wei-
tere 5 Jahre verlängert worden wäre. Bei einem 
Dienstherrenwechsel zum 1.1.2015 (also auch vor Ab-
lauf der 10 Jahre) wäre der Leistungsbezug hier bei 
der Berechnung der Abfi ndung einzubeziehen. 

5.3
Zu Absatz 3 (Berücksichtigung der Sonderzahlung)

Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Ausscheidens ge-
währte oder ohne Dienstherrenwechsel im Jahr des Aus-
scheidens zustehende Sonderzahlung. Unerheblich ist, 
ob und in welcher Höhe die Sonderzahlung an Versor-

gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ge-
währt wird. Die Sonderzahlung ist, soweit sie als Jahres-
betrag bezahlt wird, in Höhe von 1/12 des Jahresbetrags 
anzusetzen.

Beispiel: 
Eine Beamtin (Besoldungsgruppe A 13, unverheiratet, 
keine Kinder) wechselt zum 31.7.2012 von Dienstherr A 
zu Dienstherr B. Bei Dienstherr A erhielt sie jährlich mit 
den Dezemberbezügen eine Sonderzahlung in Höhe von 
60 % der Dezemberbezüge. Die Dezemberbezüge hätten 
im Jahr des Wechsels 3.675 € betragen, was eine Sonder-
zahlung von 2.205 € ergeben hätte. Bei Dienstherr B wer-
den keine Sonderzahlungen geleistet. Da es nur auf die 
Rechtslage beim abgebenden Dienstherrn ankommt, ist 
der Berechnung der Abfi ndung eine Sonderzahlung in 
Höhe von monatlich 183,75 € anzusetzen.

6
§ 6 Dienstzeiten

6.1
Zu Absatz 1 (Defi nition Dienstzeit)

Dienstzeiten sind nach Satz 1 nur Zeiten in einem 
Rechtsverhältnis der in § 2 genannten Art. Sie werden 
berücksichtigt, soweit sie ruhegehaltfähig sind; dies be-
urteilt sich nach dem Recht des abgebenden Dienstherrn 
zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels. Gemäß Satz 2 
sind auch Zeiten als Soldatin oder Soldat auf Zeit einzu-
beziehen.

Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind unter Berück-
sichtigung der Versorgungswirksamkeit beim abgeben-
den Dienstherrn nach dem Verhältnis der abgeleisteten 
zur regelmäßigen Arbeitszeit anzusetzen; hingegen sind 
im Falle einer Teilzeitbeschäftigung bei den Dienstbezü-
gen die ungekürzten ruhegehaltfähigen monatlichen Be-
züge anzusetzen. Entsprechendes gilt bei eingeschränk-
ter Verwendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit 
gemäß § 27 Beamtenstatusgesetz.

Auch Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge sind 
zu berücksichtigen und fl ießen in die Berechnung ein, 
wenn sie nach dem Recht des abgebenden Dienstherrn 
unter bestimmten Voraussetzungen (Beurlaubung dient 
öffentlichen Belangen oder Interessen, ggf. Zahlung ei-
nes Versorgungszuschlags) als ruhegehaltfähig anzuer-
kennen sind.

Zeiten außerhalb eines in § 2 (Beamten-, Soldaten- oder 
Richterverhältnis) genannten Rechtsverhältnisses (insbe-
sondere Vordienstzeiten, beispielsweise: Wehrdienstzei-
ten, Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Aus-
bildungszeiten) bleiben außer Betracht. Dies gilt 
unabhängig davon, ob und in welchem Umfang derartige 
Zeiten nach dem Recht des abgebenden Dienstherrn ru-
hegehaltfähig sind. 

Neben den Zeiten in einem in § 2 genannten Rechtsver-
hältnis, die beim abgebenden Dienstherrn zurückgelegt 
wurden, werden auch entsprechende Zeiten bei früheren 
Dienstherren berücksichtigt.

Beispiel: 
Ein Beamter, der zehn Jahre bei Dienstherr A verbracht 
hat, wechselt zu Dienstherr B. Die Dienstzeit für die Be-
rechnung der von Dienstherr A an Dienstherr B zu leis-
tenden Abfi ndung beträgt 120 Monate. Wechselt der Be-
amte acht Jahre (96 Monate) später zu Dienstherr C, 
berechnet sich die von Dienstherr B zu leistende Abfi n-
dung auf Basis einer Dienstzeit von insgesamt 216 Mo-
naten. Dienstherr B reicht die von Dienstherr A erhal-
tene Abfi ndung also nicht an Dienstherr C weiter, 
sondern leistet eine auf Basis der bei den Dienstherren A 
und B verbrachten Dienstzeiten nach dem Recht des 
Dienstherrn B zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels 
zu berechnende Abfi ndung an den Dienstherrn C.

Satz 3 stellt klar, dass Zeiten in einem Beamtenverhält-
nis auf Widerruf ausgenommen sind. Ferner hat der ab-
gebende Dienstherr nach Satz 3 nicht für Zeiten bei frü-
heren Dienstherren einzustehen, für die bereits eine 
Nachversicherung durchgeführt, die Nachversicherungs-
beiträge also gezahlt wurden. Wegen einer möglichen 
Rückabwicklung wird auf die Ausführungen zu Ziffer 
3.4. verwiesen.
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Die gesamte zurechnungsfähige ruhegehaltfähige Dienst-
zeit ist in Monate umzurechnen und nur in vollen Mona-
ten anzusetzen. Dabei sind die verbleibenden Tage unter 
Anwendung des Divisors 365 und des Multiplikators 12 
umzurechnen und auf volle Monate abzurunden.

Beispiel: 

Eine Beamtin wechselt zum 1.06.2011 von Dienstherr A zu 
Dienstherr B; ihr berufl icher Werdegang bei Dienstherr A 
verlief wie folgt:

von bis Tätigkeit Davon ruhe-
gehaltfähige 
Dienstzeit

 
Jahre

 
Tage

01.09.1992 31.10.1995 Beamtin auf Wi-
derruf im Vorberei-
tungsdienst

0 0,00

01.11.1995 31.10.2003 Beamtin in Vollzeit 8 0,00

01.11.2003 30.09.2006 Beamtin in Teilzeit 
mit 2/3 der regel-
mäßigen Arbeits-
zeit

1 344,33

01.10.2006 31.08.2007 Freistellung vom 
Dienst

0 0,00

01.09.2007 31.05.2011 Beamtin in Teilzeit 
mit 4/5 der regel-
mäßigen Arbeits-
zeit

2 364,40

Gesamtdienst 
in Jahren und Ta-
gen

11 708,73

 in Monaten 132  23

 (Tage/365 x 12) 155  

Ergebnis: Die zurechnungsfähige ruhegehaltfähige Dienst-
zeit bei Dienstherr A beläuft sich auf 155 Monate.

6.2
Zu Absatz 2 (Zurechnung von Abordnungszeiten)

Abordnungszeiten beim aufnehmenden Dienstherrn, die 
einem Dienstherrenwechsel unmittelbar vorangehen, 
werden abweichend von der bisherigen Regelung des 
§ 107 b Absatz 4 Satz 3 BeamtVG dem aufnehmenden 
Dienstherrn zugerechnet. Diese Zeiten gehören damit 
nicht zu den Dienstzeiten für die Berechnung der vom 
abgebenden Dienstherrn zu leistenden Abfi ndung.

Aber: Hat der aufnehmende Dienstherr jedoch für diese 
Zeiten einen Versorgungszuschlag an den abgebenden 
Dienstherrn geleistet, müssen diese Zeiten auch für die 
Berechnung der Abfi ndung berücksichtigt werden. Die 
Höhe des Versorgungszuschlags bleibt dabei unberück-
sichtigt. Bei einer Abordnung ohne Versetzungsabsicht, 
die dennoch im unmittelbaren Anschluss eine Versetzung 
nach sich zieht, ist der Versorgungszuschlag jedoch an 
den aufnehmenden Dienstherrn zurückzuerstatten, so 
dass im Ergebnis kein Versorgungszuschlag geleistet 
wurde und die Abordnungszeiten somit dem aufnehmen-
den Dienstherrn zuzuordnen sind.

Beispiel: 
Ein Beamter wird zum 1. Oktober 2011 für sechs Monate 
von Dienstherr A zu Dienstherr B abgeordnet. Mit Ab-
lauf der Abordnungszeit wird er von Dienstherr A zu 
Dienstherr B versetzt. Die Zeit der Abordnung ist bei der 
Berechnung der Abfi ndung, die Dienstherr A an Dienst-
herr B zu zahlen hat, nicht zu berücksichtigen. Sie ist be-
reits dem aufnehmenden Dienstherrn B zuzurechnen.

Hat Dienstherr B für die Zeit der Abordnung jedoch ei-
nen Versorgungszuschlag an den Dienstherrn A gezahlt, 
so ist die Zeit der Abordnung bei der Berechnung der 
Abfi ndung, die Dienstherr A an Dienstherr B zu zahlen 
hat, einzubeziehen.

7
§ 7 Weitere Zahlungsansprüche (Sonderfälle)

Mit § 7 werden Folgeansprüche in bestimmten Konstel-
lationen geregelt, in denen bereits eine Abfi ndung ge-
zahlt wurde. 

Die Ansprüche nach § 7 werden nach allgemeinen 
Grundsätzen mit ihrer Entstehung fällig. 

7.1
Zu Absatz 1 (Weiterreichen der Abfi ndung)

Es besteht ein Zahlungsanspruch des aufnehmenden 
Dienstherrn, wenn ein Dienstherrenwechsel ohne die Vo-
raussetzungen des § 3 (und damit ohne Versorgungs-
lastenteilung) stattfi ndet und der abgebende Dienstherr 
aufgrund eines früheren, unter § 3 fallenden Diensther-
renwechsels eine Abfi ndung erhalten hat. Der abgebende 
Dienstherr ist verpfl ichtet, diese Abfi ndung ab Erhalt 
pauschal mit 4,5 % pro Jahr zu verzinsen und an den 
neuen Dienstherrn abzuführen. Dabei erfolgt keine Zin-
seszinsberechnung.  Bei der Zinsberechnung ist grund-
sätzlich von 365 Zinstagen pro Jahr auszugehen.  Die 
Zahlungspfl icht besteht nicht, wenn der abgebende 
Dienstherr bereits eine Nachversicherung durchgeführt 
hat. Der abgebende Dienstherr hat den aufnehmenden 
Dienstherrn über die Höhe und den Zeitpunkt der erhal-
tenen Abfi ndung zu informieren. 

Beispiel:
Ein Beamter wechselt von Dienstherr A zu Dienstherr B. 
Dienstherr A leistet eine Abfi ndung nach den allgemei-
nen Regeln. Danach wechselt der Beamte ohne Vorliegen 
der Voraussetzungen einer Versorgungslastenteilung 
nach § 3 (z. B. wegen fehlender Zustimmung des B) zu 
Dienstherr C. Hier hat Dienstherr B die von Dienstherr 
A erhaltene Abfi ndung mit 4,5 % pro Jahr zu verzinsen 
und an Dienstherr C weiterzureichen, da Dienstherr B 
aufgrund des Dienstherrenwechsels keiner Beteiligung 
an den Versorgungskosten ausgesetzt ist.

7.2
Zu Absatz 2 (Erstattung der Nachversicherungskosten)

Absatz 2 erfasst diejenigen Fallkonstellationen, in denen 
die wechselnde Person nach erfolgter Versorgungslasten-
teilung beim aufnehmenden Dienstherrn ohne Versor-
gungsanspruch ausscheidet. Satz 1 und Satz 2 regeln da-
bei unterschiedliche Fallvarianten.

Satz 1: 

Von Satz 1 werden Fälle erfasst, in denen die ehemals 
wechselnde Person, bei deren Dienstherrenwechsel der 
abgebende Dienstherr eine Abfi ndung gezahlt hat, beim 
aufnehmenden Dienstherrn ohne Versorgungsanspruch 
ausscheidet und aus diesem Grunde nachzuversichern 
ist. Sozialversicherungsrechtlich ist die Nachversiche-
rung von jedem Dienstherrn für die dort verbrachten 
Zeiten durchzuführen. Da der abgebende Dienstherr be-
reits eine Abfi ndung geleistet hat, muss der aufnehmende 
Dienstherr im Ergebnis die Kosten der Nachversiche-
rung allein tragen. Dies erfolgt durch Erstattung der 
Nachversicherungskosten an den abgebenden Dienst-
herrn. Entscheidend sind die tatsächlichen Kosten, also 
die gezahlten Nachversicherungsbeiträge.

Beispiel: 
Ein Beamter wechselt von Dienstherr A zu Dienstherr B. 
Dienstherr A leistet eine Abfi ndung nach den allgemeinen 
Regeln. Danach wechselt der Beamte in die Privatwirt-
schaft und wird von den Dienstherren A und B für die je-
weils bei ihnen verbrachten Zeiten nachversichert. Da 
Dienstherr B für die Dienstzeiten bei Dienstherr A bereits 
eine Abfi ndung von diesem erhalten hat, hat er Dienstherr 
A die Nachversicherungsbeiträge zu erstatten.

Der nach Satz 1 im Innenverhältnis zwischen den Dienst-
herren erstattungspfl ichtige (aufnehmende) Dienstherr 
hat den zahlungsberechtigten (abgebenden) Dienstherren 
das unversorgte Ausscheiden unverzüglich mitzuteilen. 
Im Falle einer verspäteten Mitteilung hat der aufneh-
mende Dienstherr auch die dadurch verursachten Säum-
niszuschläge zu erstatten.

Die zahlungsberechtigten (abgebenden) Dienstherren 
haben dem erstattungspfl ichtigen (aufnehmenden) 
Dienstherrn die tatsächlichen Nachversicherungskosten 
mitzuteilen.

Satz 2:

Anstelle der Erstattung der Nachversicherungskosten 
hat der aufnehmende Dienstherr gemäß Satz 2 die erhal-
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tene Abfi ndung nebst Zinsen an den abgebenden Dienst-
herrn zu bezahlen, wenn

–  der abgebende Dienstherr eine Abfi ndung nach § 4 Ab-
satz 4 Satz 3 aufgrund des Dienstherrenwechsels einer 
Soldatin oder eines Soldaten auf Zeit bezahlt hat oder 

–  beim abgebenden Dienstherrn keine Nachversiche-
rung erfolgt, weil ihm gegenüber ein Versorgungsan-
spruch besteht.

 Beispiel: 
  Ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit bei Dienstherr 

A, der gegenüber Dienstherr A bereits einen Versor-
gungsanspruch erworben hat, wechselt in ein Beam-
tenverhältnis bei Dienstherr B. Aufgrund der Rege-
lungen zum Zusammentreffen von Versorgungs- mit 
Aktivbezügen gelangt der Versorgungsanspruch in 
der Regel nicht zur Auszahlung. Dienstherr A leistet 
eine Abfi ndung nach den allgemeinen Regeln. Danach 
wechselt der Beamte in die Privatwirtschaft und wird 
von Dienstherr B für die bei ihm verbrachten Zeiten 
nachversichert. Dienstherr A führt jedoch keine 
Nachversicherung durch, da der Versorgungsan-
spruch des ehemaligen Wahlbeamten auf Zeit nun 
wiederaufl ebt. In dieser Konstellation hat Dienstherr 
B die erhaltene Abfi ndung zuzüglich Zinsen in Höhe 
von 4,5 % pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts der 
Zahlung an Dienstherr A zurückzuzahlen.

8
§ 8 Dokumentationspfl ichten und Zahlungsmodalitäten

8.1
Zu Absatz 1 (Pfl ichten des zahlungspfl ichtigen Dienst-
herrn)

Der zahlungspfl ichtige Dienstherr hat den Abfi ndungs-
betrag zu berechnen. Um dem aufnehmenden Dienst-
herrn eine Nachprüfung zu ermöglichen, hat der abge-
bende Dienstherr den Rechenweg zu dokumentieren. 
Hierzu gehören die tatsächlichen und rechtlichen Grund-
lagen für die Ermittlung der nach § 4 Absatz 2 Satz 1 
maßgeblichen Berechnungsparameter. Es sind daher bei 
jedem Einzelfall die tatsächlichen und rechtlichen 
Grundlagen für die der Abfi ndung zugrunde gelegten 
Bezüge und Dienstzeiten (zu Einzelheiten §§ 5 und 6, 
siehe Ziffer 5. und 6.) sowie den der Abfi ndung zugrunde 
gelegten Bemessungssatz (dazu § 4, siehe Ziffer 4.) zu 
dokumentieren. Die Berechnung und Dokumentation hat 
innerhalb von sechs Monaten nach Aufnahme beim 
neuen Dienstherrn zu erfolgen (siehe Absatz 2).

8.2
Zu Absatz 2 (Zahlungsfrist)

Dem abgebenden Dienstherrn wird eine Frist von sechs 
Monaten zur Berechnung und Zahlung des Abfi ndungs-
betrags eingeräumt. Innerhalb dieser Frist ist der Betrag 
vollständig zu leisten, wenn nicht nach Absatz 3 etwas 
anderes vereinbart ist. 

8.3
Zu Absatz 3 (Abweichende Vereinbarungen)

Abweichende Zahlungsmodalitäten bezüglich des festge-
stellten Abfi ndungsbetrages können im Einzelfall verein-
bart werden. Die beteiligten Dienstherren können bei-
spielsweise die Fälligkeit hinausschieben oder 
Stundungsvereinbarungen einschließlich einer etwaigen 
Verzinsung treffen.

8.4
Zu Absatz 4 (Übertragung der Zahlungsabwicklung)

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Abwicklung 
der Zahlungen auf eine andere Stelle (z. B. Versorgungs-
kasse, Versorgungsverband) zu übertragen. Der Umfang 
der Übertragung richtet sich nach dem jeweiligen Lan-
des- bzw. Bundesrecht. Die bisherige Praxis insbeson-
dere im kommunalen Bereich kann daher auch nach dem 
Staatsvertrag fortgeführt werden.

III.
Übergangsregelungen

9
§ 9 Ersetzung von § 107 b BeamtVG

Für die Übergangsregelungen der §§ 10 bis 12 wird in 
§ 9 Satz 2 die allgemeine Voraussetzung normiert, dass 
zumindest ein Dienstherrenwechsel vor dem 1. Januar 
2011 (Inkrafttreten des Staatsvertrages) stattgefunden 
haben muss, für den Erstattungen nach § 107 b BeamtVG 
entweder geleistet werden (§ 10) oder zu leisten wären 
(§§ 11 und 12). Die Rechtsfolgen bestimmen sich in die-
sen Fällen allein nach den §§ 10 bis 12. 

10
§ 10 Laufende Erstattungen nach § 107 b BeamtVG

10.1
Zu Absatz 1 (Altfälle)

Erfasst werden hier die sog. „Altfälle“, bei denen der 
Dienstherrenwechsel und der Versorgungsfall vor dem 
1. Januar 2011 eingetreten ist und Erstattungen nach 
§ 107 b BeamtVG zu leisten sind. Zur sachgerechten 
Handhabung der bereits laufenden Erstattungen nach 
§ 107 b BeamtVG wird der im Jahre 2010 nach § 107 b 
BeamtVG geleistete jährliche Erstattungsbetrag als Aus-
gangswert festgeschrieben. Ist der Erstattungsfall im 
laufenden Jahre eingetreten, ist er für die Folgejahre auf 
einen Jahresbetrag hochzurechnen. Dieser Betrag erhöht 
oder vermindert sich in Zukunft nur noch um die für den 
erstattungspfl ichtigen Dienstherrn geltenden allgemei-
nen linearen Anpassungen der Versorgungsbezüge und 
ist jährlich zu erstatten. Finden allgemeine Anpassungen 
im Laufe eines Kalenderjahres statt, wird dies entspre-
chend zeitanteilig bei der Fortschreibung des Erstat-
tungsbetrages berücksichtigt; Einmalzahlungen oder So-
ckelbeträge werden nicht einbezogen. Die beteiligten 
Dienstherren können eine von der jährlichen Erstattung 
abweichende Zahlungsregelung vereinbaren.

Bei Eintritt der Hinterbliebenenversorgung wird der Er-
stattungsbetrag neu festgesetzt. Dies erfolgt durch An-
wendung der jeweiligen Vom-Hundert-Sätze der Hinter-
bliebenenversorgung nach dem Beamtenversorgungsrecht 
des erstattungspfl ichtigen Dienstherrn auf den (festge-
schriebenen und ggf. angepassten) Erstattungsbetrag für 
die Ruhestandsbeamtin oder den Ruhestandsbeamten. 
Die Vom-Hundert-Sätze sind zu addieren und dürfen in 
der Summe 100 v. H. nicht übersteigen. Auch der neu 
festgesetzte Erstattungsbetrag erhöht oder vermindert 
sich zukünftig nur noch um die für den erstattungs-
pfl ichtigen Dienstherrn geltenden allgemeinen linearen 
Anpassungen der Versorgungsbezüge.

10.2
Zu Absatz 2 (Gegenseitige Unterrichtung)

Pfl ichten zur gegenseitigen Unterrichtung werden fest-
gelegt; der erstattungsberechtigte Dienstherr hat insbe-
sondere über den Eintritt der Hinterbliebenenversorgung 
und die vollständige Einstellung der Versorgungsbezüge 
zu informieren. Der erstattungspfl ichtige Dienstherr hat 
auch über die für ihn geltenden allgemeinen linearen 
Anpassungen zu informieren.

11
§ 11 Dienstherrenwechsel ohne laufende Erstattungen 
nach § 107 b BeamtVG

11.1
Zu Absatz 1 (Schwebefälle)

Erfasst werden Dienstherrenwechsel vor dem 1. Januar 
2011, für die § 107 b BeamtVG Anwendung fi nden würde, 
jedoch mangels Eintritts des Versorgungsfalls zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Versorgungslastenteilung erfolgt 
(sog. „Schwebefälle“). In diesen Fällen ist grundsätzlich 
zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls (vgl. 
aber die Ausnahme gemäß Absatz 3 Satz 2, Ziffer 11.3.) 
von dem oder den zahlungspfl ichtigen Dienstherren je-
weils eine Abfi ndung an den Versorgungsdienstherrn zu 
zahlen.

Dies gilt auch in den Fällen, in denen nach dem 31. De-
zember 2010 ein landes- oder bundesinterner Diensther-
renwechsel erfolgt. Berechtigter Dienstherr im Sinne des 
§ 11 ist auch hier der Versorgungsdienstherr.

Beispiel:
Ein Beamter wechselt im Jahre 2005 von Dienstherr A 
zu Dienstherr B und im Jahre 2013 landesintern von 
Dienstherr B zu Dienstherr C. Für den Dienstherren-
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wechsel von A zu B würde § 107 b BeamtVG Anwendung 
fi nden. Der Versorgungsfall tritt im Jahre 2020 bei 
Dienstherr C ein. Dienstherr A leistet eine Abfi ndung an 
den Versorgungsdienstherrn C. Die Versorgungslasten-
teilung zwischen Dienstherr B und C richtet sich nach 
Landesrecht.

11.2
Zu Absatz 2 (Berechnung der Abfi ndung bei Schwebefäl-
len)

Die Abfi ndung berechnet sich nach den allgemeinen Re-
geln der §§ 4 bis 6, die durch die Nummern 1 bis 3 modi-
fi ziert werden:

Nummer 1 enthält eine Abweichung vom Grundsatz des 
§ 4 Abs. 3, wonach die Bezüge nach den Verhältnissen 
zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels zu errechnen 
sind. In den hier betroffenen Fällen liegen die Diensther-
renwechsel jedoch z. T. weit in der Vergangenheit. Daher 
sind die Bezüge vom Zeitpunkt des Dienstherrenwech-
sels bis zum Inkrafttreten des Staatsvertrags nach den 
für den abgebenden Dienstherrn geltenden linearen An-
passungen zu dynamisieren. Für die Errechnung des Ab-
fi ndungsbetrags sind diese dynamisierten Bezüge anzu-
setzen.

Beispiel: 
Eine Beamtin (Besoldungsgruppe A 10, nicht verheira-
tet) wechselt am 1.2.2003 von Dienstherr A zu Dienstherr 
B. § 107 b BeamtVG würde Anwendung fi nden. Der Ver-
sorgungsfall der mittlerweile verheirateten und in A 11 
beförderten Beamtin tritt im Jahre 2020 bei Dienstherr B 
ein. Dienstherr A leistet bei Eintritt des Versorgungsfalls 
eine Abfi ndung an den Versorgungsdienstherrn B.

Bei der Berechnung der Abfi ndung werden die Bezüge 
zugrunde gelegt, die die Beamtin zum Zeitpunkt des 
Dienstherrenwechsels bei Dienstherr A bezogen hat. 
Diese Bezüge (bestehend aus Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 10 in der entsprechenden Besoldungs-
stufe, aber noch ohne Familienzuschlag) werden bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages 
(1.1.2011) dynamisiert. Dazu werden die jeweiligen line-
aren Anpassungen bei Dienstherr A vom 1.2.2003 bis 
zum 31.12.2010 berücksichtigt, d. h.:

–  2,4 % auf das Grundgehalt ab dem 1. 4. 2003, 1 % ab 
dem 1. 4. 2004 und 1 % ab dem 1. 8. 2004 aufgrund des 
Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsge-
setzes 2003/ 2004 sowie z. B.

–  1,9 % ab dem 1. 1. 2008, 3 % ab dem 1. 3. 2009 und 
1,2 % ab dem 1. 3. 2010 aufgrund der für Dienstherr A 
(hier am Beispiel Hamburgs) geltenden landesrechtli-
chen Anpassungsgesetze.

Einmalzahlungen und Sockelbeträge im Rahmen der Be-
soldungserhöhungen durch die Anpassungsgesetze wer-
den dabei nicht berücksichtigt.

Der so ermittelte Abfi ndungsbetrag ist ab dem 1. 1. 2011 
mit 4,5 % pro Jahr zu verzinsen (siehe Ziffer 11.4. zu Ab-
satz 4).

Nummer 2 enthält für den Fall, dass in der Vergangen-
heit mehrere Dienstherrenwechsel unter den Vorausset-
zungen des § 107 b BeamtVG stattgefunden haben, eine 
Abweichung von § 6. Um eine mehrfache Abgeltung von 
Dienstzeiten zu vermeiden, sind Zeiten bei anderen zah-
lungspfl ichtigen Dienstherren bei der Berechnung der 
Abfi ndung nicht zu berücksichtigen.

Beispiel:
Ein Beamter wechselt im Jahre 1995 von Dienstherr A 
zu Dienstherr B und im Jahre 2005 von Dienstherr B zu 
Dienstherr C. Für beide Dienstherrenwechsel würde 
§ 107 b BeamtVG Anwendung fi nden. Der Versorgungs-
fall tritt im Jahre 2020 bei Dienstherr C ein. Dienstherr 
A und Dienstherr B leisten jeweils eine Abfi ndung an 
den Versorgungsdienstherrn C. Die Dienstzeiten bei 
Dienstherr A werden von A abgegolten und bleiben bei 
der Berechnung der von Dienstherr B zu zahlenden Ab-
fi ndung unberücksichtigt.

Nummer 3 enthält eine weitere Abweichung von § 6. Be-
troffen sind Fälle, in denen vor einem unter § 107 b 
BeamtVG fallenden Dienstherrenwechsel ein Diensther-
renwechsel stattgefunden hat, der die Voraussetzungen 

des § 107 b BeamtVG nicht erfüllte. Erfasst werden da-
von neben Fällen mit einem Dienstherrenwechsel vor 
erstmaliger Geltung des § 107 b BeamtVG z. B. Fälle, in 
denen eine Erstattungspfl icht nach § 107 b BeamtVG in 
der jeweiligen Fassung ausscheidet, weil die jeweiligen 
Mindestvoraussetzungen zum Lebensalter (50. bzw. 45. 
Lebensjahr) oder die Voraussetzung einer Mindestdienst-
zeit (5 Jahre) nicht erfüllt wurden oder § 107 b BeamtVG 
in der Fassung bis 30. September 1994 nur für den Wech-
sel in das Beitrittsgebiet galt. 

Die Dienstzeiten bei den Dienstherren, die nicht zur Er-
stattung von anteiligen Versorgungskosten nach § 107 b 
BeamtVG verpfl ichtet sind, wären nach allgemeiner Re-
gelung des § 6 dem zahlungspfl ichtigen Dienstherrn zu-
zurechnen. Dies ist nicht sachgerecht, da nach § 107 b 
BeamtVG im Ergebnis eine zeitanteilige Aufteilung der 
aus diesen Dienstzeiten resultierenden Versorgungslas-
ten erfolgt wäre. Daher werden diese Zeiten dem zah-
lungspfl ichtigen Dienstherrn nur anteilig zugeordnet 
(Quotelung). Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der 
Zeiten, die bei den an der Versorgungslastenverteilung 
beteiligten Dienstherren verbracht wurden.

Beispiel:
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1980, wechselt 
im Jahre 1993 ohne Versorgungslastenteilung von 
Dienstherr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2008 (nach 15 
Jahren bei Dienstherr B) wechselt er mit Versorgungs-
lastenteilung nach § 107 b BeamtVG zu Dienstherr C. 
Der Versorgungsfall tritt im Jahre 2020 (nach 12 Jahren 
bei Dienstherr C) ein. A hat keine Zahlungspfl ichten. B 
ist im Jahre 2020 zur Zahlung einer Abfi ndung an den 
Versorgungsdienstherrn C verpfl ichtet. Die Zeiten bei A 
(13 Jahre) werden dem B zeitanteilig zu 15 / 27 (Jahre 
bei B / Jahre bei B und C) zugerechnet.

Ausnahmen: 
Eine Quotelung unterbleibt jedoch, wenn der damals ab-
gebende Dienstherr dem Dienstherrenwechsel nicht zu-
gestimmt hatte. In diesem Fall sind dem zahlungspfl ich-
tigen Dienstherrn die Zeiten bei früheren Dienstherren 
nach allgemeiner Regel des § 6 vollumfänglich zuzurech-
nen. 

Eine Quotelung unterbleibt ferner, wenn eine Person zu 
einem Dienstherrn, der für einen früheren Wechsel nicht 
nach § 107 b BeamtVG zur Erstattung verpfl ichtet ist, 
unter Vorliegen der Voraussetzungen des § 107 b 
BeamtVG zurück gewechselt ist.

Beispiel:
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1980, wechselt 
im Jahre 1993 ohne Versorgungslastenteilung von 
Dienstherr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2008 (nach 15 
Jahren bei Dienstherr B) wechselt er mit Versorgungs-
lastenteilung nach § 107 b BeamtVG zurück zu Dienst-
herr A. Der Versorgungsfall tritt im Jahre 2020 (nach 12 
Jahren bei Dienstherr A) ein. B ist im Jahre 2020 zur 
Zahlung einer Abfi ndung an den Versorgungsdienstherrn 
A verpfl ichtet. Die ursprünglichen Zeiten bei A (13 
Jahre) sind dem B nicht (anteilig) zuzurechnen; die Ver-
sorgungslasten für diese Zeiten trägt vollumfänglich 
Dienstherr A. B zahlt eine Abfi ndung nur für die bei ihm 
abgeleisteten 15 Jahre.

11.3
Zu Absatz 3 (Zeitpunkt und Modalitäten der Zahlung)

Grundsätzlich ist die Abfi ndung erst bei Eintritt des Ver-
sorgungsfalles zu leisten. Die Frist zur Leistung der Ab-
fi ndung beginnt nach Satz 1 mit der Unterrichtung des 
oder der abgebenden Dienstherren über den Eintritt des 
Versorgungsfalls durch den Versorgungsdienstherrn. 
Eine Abfi ndung ist nicht zu zahlen, wenn die Beamtin 
oder der Beamte im aktiven Dienst verstirbt und keine 
witwengeld- bzw. waisengeldberechtigten Hinterbliebe-
nen hinterlässt. 

Jeder frühere Dienstherr hat gemäß Satz 2 jedoch die 
Möglichkeit, seine Zahlungsverpfl ichtung bereits zu ei-
nem vorgezogenen Zeitpunkt zu erfüllen. Bei einer frü-
heren Zahlung steht im Rahmen der Quotelung (siehe 
Absatz 2 Nr. 3, Ziffer 11.2.) die Verweildauer bei dem die 
Abfi ndung erhaltenden Dienstherrn noch nicht fest. 
Nach Satz 3 wird daher insoweit die Zeit bis zum Errei-
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chen der für die wechselnde Person nach dem Recht des 
berechtigten (zuletzt aufnehmenden) Dienstherrn gelten-
den gesetzlichen Altersgrenze angesetzt.

Beispiel: 
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1991, wechselt 
im Jahre 2000 ohne Versorgungslastenteilung von 
Dienstherr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2010 (nach 10 
Jahren bei Dienstherr B) wechselt er mit Versorgungs-
lastenteilung nach § 107 b BeamtVG zu Dienstherr C. 
Dienstherr A hat keine Zahlungspfl ichten. Dienstherr B 
möchte die von ihm an Dienstherr C zu leistende Abfi n-
dung bereits im Jahre 2013 zahlen. Der Beamte würde 
die gesetzliche Altersgrenze bei Dienstherr C nach dem 
Recht des C im Jahre 2035 (nach 25 Jahren bei Dienst-
herr C) erreichen. Die Zeiten bei Dienstherr A (9 Jahre) 
werden dem B daher zu 10 / 35 (Jahre bei B / Jahre bei B 
und C) zugerechnet.

11.4
Zu Absatz 4 (Verzinsung des Abfi ndungsbetrages)

Der zur Verzinsung des Abfi ndungsbetrags ab Inkraft-
treten des Staatsvertrages festgesetzte Zinssatz in Höhe 
von 4,5 % pro Jahr berücksichtigt pauschal die Auswir-
kungen von Infl ation und Besoldungsanpassungen für 
den Zeitraum vom Inkrafttreten des Staatsvertrags bis 
zur Zahlung des Abfi ndungsbetrages. Dabei erfolgt keine 
Zinseszinsberechnung.

11.5
Zu Absatz 5 (Informationspfl ichten, Verweise auf §§ 7 
und 8)

Satz 1 legt gegenseitige Informationspfl ichten fest. Der 
Umfang der Unterrichtungspfl icht hängt vom Einzelfall 
ab.

Satz 2 stellt durch Verweis auf § 7 Absatz 2 sicher, dass 
früheren Dienstherren die Nachversicherungsbeiträge in 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer be-
rufsständischen Altersversorgung erstattet werden, wenn 
sie die Abfi ndung vorzeitig gezahlt haben und die wech-
selnde Person danach beim aufnehmenden Dienstherrn 
ohne Anspruch auf Versorgung ausscheidet.

Beispiel: 
Ein Beamter wechselt vor Inkrafttreten des Staatsvertra-
ges von Dienstherr A zu Dienstherr B. Dienstherr A leis-
tet nach Inkrafttreten des Staatsvertrages und vor Ein-
ritt des Versorgungsfalls gemäß § 11 Absatz 3 Satz 2 eine 
vorzeitige Abfi ndung an Dienstherr B. Danach wechselt 
der Beamte in die Privatwirtschaft und wird von den 
Dienstherren A und B für die jeweils bei ihnen verbrach-
ten Zeiten nachversichert. Dienstherr B hat Dienstherr 
A die Nachversicherungsbeiträge zu erstatten (dazu § 7 
Absatz 2, siehe Ziffer 7.2.).

Aufgrund des Verweises auf § 8 Absätze 1, 3 und 4 fi n-
den auch die Regelungen zu den Dokumentationspfl ich-
ten des die Abfi ndung zahlenden Dienstherrn, zur Ver-
einbarung abweichender Zahlungsregelungen sowie zur 
Übertragungsmöglichkeit auf andere Stellen entspre-
chende Anwendung (siehe Ziffer 8).

12
§ 12 Erneuter Dienstherrenwechsel nach Inkrafttreten 
des Staatsvertrages

§ 12 regelt ergänzend zu § 11 Fälle, bei denen nach dem 
31. Dezember 2010 ein weiterer Dienstherrenwechsel er-
folgt, der die Voraussetzungen für eine Versorgungs-
lastenteilung nach § 3 erfüllt (sog. „Kombinationsfall“). 
Der zuletzt abgebende Dienstherr ist hier nach § 3 zur 
Abfi ndung verpfl ichtet. Die Regelungen zu den Doku-
mentationspfl ichten und Zahlungsmodalitäten nach § 8 
fi nden für diese Fälle Anwendung (siehe dazu Ziffer 8.). 
Die Verpfl ichtung des früheren oder der früheren Dienst-
herren zur Abfi ndung ergibt sich aus § 11. 

Satz 1 regelt, dass die früheren Dienstherren die Abfi n-
dung abweichend von § 11 Absatz 3 Satz 1 bereits zum 
Zeitpunkt des weiteren Dienstherrenwechsels (nicht erst 
bei Eintritt des Versorgungsfalles) zu leisten haben. Vor-
aussetzung der Fälligkeit ist, dass der aufnehmende 
Dienstherr die früheren Dienstherrn über den weiteren 
Dienstherrenwechsel unterrichtet. 

Auch der zuletzt abgebende und somit nach § 3 zur Ab-
fi ndung verpfl ichtete Dienstherr muss gemäß Satz 2 
Halbsatz 1 abweichend von § 6 keine Zeiten bei früheren 
Dienstherren berücksichtigen, für die bereits eine Abfi n-
dung nach Satz 1 geleistet wird (vgl. dazu § 11 Absatz 2 
Nummer 2, siehe Ziffer 11.2.).

Beispiel: 
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1984, wechselt 
im Jahre 2002 mit Versorgungslastenteilung nach § 107 b 
BeamtVG von Dienstherr A zu Dienstherr B. Im Jahre 
2015 wechselt er unter den Voraussetzungen des § 3 zu 
Dienstherr C. A und B haben gleichzeitig im Jahre 2015 
eine Abfi ndung an C zu leisten. Die bei A verbrachten 
Zeiten werden unmittelbar von A an C abgegolten und 
daher B nicht zugerechnet.

Satz 2 Halbsatz 2 stellt durch Verweis auf § 11 Absatz 2 
Nummer 3 und Absatz 3 Satz 3 sicher, dass die dort für 
die sog. Schwebefälle normierte Quotelungsregelung 
auch bei der Berechnung der vom zuletzt abgebenden 
Dienstherren zu zahlenden Abfi ndung Anwendung fi n-
det.

Beispiel: 
Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1984, wechselt 
im Jahre 1993 ohne Versorgungslastenteilung von 
Dienstherr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2001 (nach 8 
Jahren bei Dienstherr B) wechselt er unter Vorliegen der 
Voraussetzungen für eine Versorgungslastenteilung zu 
Dienstherr C und im Jahre 2015 (nach 14 Jahren bei 
Dienstherr C) unter Vorliegen der Voraussetzungen nach 
§ 3 zu Dienstherr D. Ruhestandseintritt wäre im Jahre 
2026 (nach 11 Jahren bei Dienstherr D). A hat keine Zah-
lungspfl ichten. B und C haben gleichzeitig im Jahre 2015 
eine Abfi ndung an D zu leisten. Die bei A verbrachten 
Zeiten (9 Jahre) werden dem B zu 8 / 33 (Jahre bei B / 
Jahre bei B, C und D) und dem C zu 14 / 33 (Jahre bei C / 
Jahre bei B, C und D) zugerechnet; auf D entfallen damit 
11 / 33 (Jahre bei D / Jahre bei B, C und D).

Sollte es nach dem 31. Dezember 2010 über den von 
Satz 2 erfassten Dienstherrenwechsel hinaus noch zu 
weiteren Dienstherrenwechseln kommen, bedarf es kei-
ner gesonderten Übergangsregelung. Für diese Dienst-
herrenwechsel fi nden die allgemeinen Regelungen An-
wendung, da alle Ansprüche gegen frühere Dienstherren 
durch die Zahlungen nach Satz 1 bereits abgegolten 
worden sind.

13
§ 13 Quotelung ohne Erstattungspfl icht nach § 107 b 
BeamtVG

§ 13 sieht eine gesonderte Quotelungsregelung für 
Dienstherrenwechsel nach dem 31. Dezember 2010 vor, 
wenn vor dem 1. Januar 2011 ein oder mehrere Dienst-
herrenwechsel stattgefunden haben, für den oder die 
keine Versorgungslastenteilung nach § 107 b BeamtVG 
erfolgen würde. Im Unterschied zu den Konstellationen 
der §§ 10 bis 12 hat hier kein zusätzlicher Dienstherren-
wechsel vor Inkrafttreten des Staatsvertrages stattge-
funden, für den Erstattungen nach § 107 b BeamtVG ent-
weder geleistet werden oder ohne seine Ersetzung zu 
leisten wären (siehe § 9 Absatz 1 Satz 2 und Ziffer 9.). 
Die Quotelungsregelung des § 11 Absatz 2 Nummer 3 
und Absatz 3 Satz 3 ist daher nicht unmittelbar anwend-
bar. 

Satz 1 ordnet für diese Fälle eine Zuordnung der bei den 
nicht erstattungspfl ichtigen Dienstherren abgeleisteten 
Zeiten entsprechend § 11 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 
Satz 3 an. Erfasst werden somit neben Fällen mit einem 
Dienstherrenwechsel vor erstmaliger Geltung des § 107 b 
BeamtVG z. B. Fälle, in denen eine Erstattungspfl icht 
nach § 107 b BeamtVG in der jeweiligen Fassung aus-
scheidet, weil die jeweiligen Mindestvoraussetzungen 
zum Lebensalter (50. bzw. 45. Lebensjahre) oder die Vo-
raussetzung einer Mindestdienstzeit (5 Jahre) nicht er-
füllt wurden oder § 107 b in der Fassung bis 30. Septem-
ber 1994 nur für den Wechsel in das Beitrittsgebiet galt.

Beispiel: 
Ein Beamter, eingestellt im Jahre 1984, wechselt im 
Jahre 1993 ohne Versorgungslastenteilung von Dienst-
herr A zu Dienstherr B. Im Jahre 2015 (nach 22 Jahren 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 40 vom 22. Dezember 2010906

bei Dienstherr B) wechselt er nach § 3 zu Dienstherr C. 
Ruhestandseintritt wäre im Jahre 2026 (nach 11 Jahren 
bei Dienstherr C). A hat keine Zahlungspfl ichten. B muss 
im Jahre 2015 eine Abfi ndung an C zahlen. Die Zeiten 
bei A (9 Jahre) werden dem B zu 22 / 33 (Jahre bei B / 
Jahre bei B und C) zugerechnet.

Ausnahmen:
Die Quotelung unterbleibt gemäß Satz 1 Halbsatz 2 je-
doch, wenn die Erstattungspfl icht an der fehlenden Zu-
stimmung des abgebenden Dienstherrn scheiterte. 

Eine Quotelung unterbleibt ferner, wenn eine Person zu 
einem Dienstherrn, der für einen früheren Wechsel nicht 
nach § 107 b BeamtVG zur Erstattung verpfl ichtet ist, 
unter Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 zurück 
wechselt (vgl. die Ausführungen und das Beispiel unter 
Ziffer 11.2.). 

Satz 2 sieht eine Befristung der Quotelungsregelung vor. 
Sie gilt nur für Dienstherrenwechsel, die nach Inkraft-
treten des Staatsvertrages bis zum 31. Dezember 2016 
erfolgen.

14
§ 14 Entsprechende Anwendung auf § 92 b SVG

§ 92 b SVG regelt durch Verweis auf § 107 b BeamtVG 
die Verteilung der Versorgungslasten bei der Übernahme 
aus dem Soldatenverhältnis in ein anderes öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis bei einem anderen Dienst-
herrn. Auch für diese Dienstherrenwechsel gelten die 
Übergangsregelungen der §§ 9 bis 13.

15
§ 15 Fortgeltung der § 107 c BeamtVG und § 92 c SVG

Die §§ 107 c BeamtVG und 92 c SVG in der bis 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung beinhalten eine Erstat-
tungsregelung für Fälle, bei denen nach der Pensionie-
rung im bisherigen Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 
1999 bei einem Dienstherrn im Beitrittsgebiet erneut ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis begründet wurde. 
Im Falle des erneuten Ruhestands verrechnet der vorhe-
rige Dienstherr beide Versorgungsbezüge nach § 54 
BeamtVG oder § 55 SVG. Der Betrag, um den das Ruhe-
gehalt des Dienstherrn im bisherigen Bundesgebiet 
durch die Ruhensregelung vermindert wird, erstattet 
dieser dem neuen Dienstherrn. Zwar gilt diese Erstat-
tungsregelung nur für erneute Berufungen bis zum 31. 
Dezember 1999. Die Fortgeltung dieser Bestimmungen 
stellt aber insbesondere die weitere Abwicklung der be-
reits laufenden Erstattungen sicher.

B
Kombination von landesinternen und länderübergreifen-

den Dienstherrenwechseln

I. 
Erst landesinterner Dienstherrenwechsel, dann 

länderübergreifender Dienstherrenwechsel 
nach dem 1. Januar 2011

1.
Landesinterner Wechsel zwischen 29. November 2008 
und 31. Dezember 2010

a) Voraussetzungen des § 107 b BeamtVG erfüllt

Wenn in diesem Fall der vorhergehende landesinterne 
Dienstherrenwechsel vor dem 1. Januar 2011 stattgefun-
den hat und gleichzeitig auch die Voraussetzungen des 
§ 107 b BeamtVG erfüllt sind, haben die Dienstherren 
aus NRW an den aufnehmenden Dienstherrn gemäß § 12 
Satz 1 i. V. m. § 11 Abs. 1 Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag jeweils eine Abfi ndung  zu zahlen. 

b) Voraussetzungen des § 107 b BeamtVG nicht erfüllt

Falls der landesinterne Dienstherrenwechsel in der Zeit 
vom 29. November 2008 und dem 31. Dezember 2010 
stattgefunden hat und nur die Voraussetzungen des 
VLVG, nicht aber zugleich auch die Voraussetzungen des 
§ 107 b BeamtVG erfüllt sind, ist die Übergangsvor-
schrift des § 12 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 
nicht anwendbar. Die beim ausschließlich am landesin-
ternen Dienstherrenwechsel beteiligten Dienstherrn zu-
rückgelegte Dienstzeit wird zwischen den am länderü-
bergreifenden Dienstherrenwechsel beteiligten 

Dienstherren nach § 13 Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag aufgeteilt (landesübergreifender Aus-
gleich).

Die vom an beiden Dienstherrenwechseln beteiligten 
Dienstherrn zu zahlende Abfi ndung ist eine Versor-
gungslast im Sinne des § 2 Satz 1 VLVG, an der sich der 
ausschließlich am landesinternen Dienstherrenwechsel 
beteiligte Dienstherr zu beteiligen hat. Der zur Zahlung 
des Abfi ndungsbetrages verpfl ichtete Dienstherr hat da-
her gegen den anderen Dienstherrn aus NRW einen ent-
sprechenden Erstattungsanspruch.

2.
Landesinterner Wechsel nach dem 1. Januar 2011

Findet der landesinterne Dienstherrenwechsel erst nach 
dem 1. Januar 2011, also nach Ablösung des § 107 b 
BeamtVG durch den Versorgungslastenteilungs-Staatsver-
trag statt, fi ndet § 13 Versorgungslastenteilungs-Staats-
vertrag keine Anwendung. Nach § 6 Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrag werden die beim ausschließlich am 
landesinternen Dienstherrenwechsel beteiligten Dienst-
herrn zurückgelegten Dienstzeiten dem an beiden Dienst-
herrenwechseln beteiligten Dienstherrn zugerechnet. Die-
ser zahlt also eine Abfi ndung an den aufnehmenden 
Dienstherrn aufgrund des länderübergreifenden Dienst-
herrenwechsels, die die bei beiden landesinternen Dienst-
herren zurückgelegten Dienstzeiten berücksichtigt. 

Auch in diesem Fall hat der zur Zahlung des Abfi n-
dungsbetrages verpfl ichtete Dienstherr einen Erstat-
tungsanspruch gegen den vorangegangenen Dienstherrn 
aus NRW (§ 2 Satz 1 VLVG). 

II.
Zunächst länderübergreifender Dienstherrenwechsel, 

dann landesinterner Dienstherrenwechsel

Der zur Zahlung der Versorgung verpfl ichtete Dienstherr 
hat gemäß § 2 Satz 1 VLVG einen Erstattungsanspruch 
gegen den vorherigen Dienstherrn aus NRW. Zu den 
nach § 2 Satz 3 VLVG beim vorherigen Dienstherrn aus 
NRW zu berücksichtigenden Zeiten gehören auch die 
Zeiten, für die er nach einem länderübergreifenden 
Wechsel eine Abfi ndung erhalten hat. 

C
Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt am 1. 1. 2011 in Kraft.

– MBl. NRW. 2010 S. 898

652
Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte 

der Gemeinden (GV)
RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 

– 34-48.05.01/01-11/10 –
v. 13. 12. 2010

Mein Runderlass über Kredite und kreditähnliche 
Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) vom 9. Oktober 
2006 (SMBl. NRW 652) wird wie folgt geändert:

1. 
Nach Nummer 2.2.2 wird die neue Nummer 2.2.3 einge-
fügt:

„2.2.3
Bewertungseinheiten bei Zinsderivaten

Es ist eine sachgerechte Analyse der bestehenden Siche-
rungsbeziehungen vorzunehmen. Es können Bewertungs-
einheiten gebildet werden, sofern folgende Vorausset-
zungen kumulativ vorliegen:

–  Beim Grund- und Sicherungsgeschäft liegt aufgrund 
des diese Geschäfte beeinfl ussenden Risikoparameters 
eine gegenläufi ge Wertentwicklung vor (Homogenität 
der Risiken)
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–  Der Sicherungszusammenhang muss für den gesam-
ten Zeitraum gegeben oder zumindest herstellbar sein 
(zeitliche Kongruenz)

–  Das Volumen des Sicherungsgeschäfts darf das Volu-
men der Grundgeschäfte zu keinem Zeitpunkt über-
steigen (abstrakte Konnexität)

Bei der Bildung von Bewertungseinheiten entfällt die 
Pfl icht zur Einzelbewertung und zur Bilanzierung.

Der Sicherungszusammenhang zwischen Grund- und Si-
cherungsgeschäft muss dabei über die gesamte Laufzeit 
des Zinsderivates nachvollziehbar und transparent do-
kumentiert sein. Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) 
hat für ihre überörtliche Prüfung insbesondere zur Bi-
lanzierung von Zinsderivaten weitere Informationen un-
ter www.gpa.nrw.de veröffentlicht.“

2. 
Die bisherigen Nummern 2.2.3 und 2.2.4 werden neue 
Nummern 2.2.4 und 2.2.5

3.
Die Nummer 2.4 erhält folgende Fassung:

„2.4
Sonstige Vorschriften

Auf die Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG) zur Kundeneinstufung von kommunalen Ge-
bietskörperschaften wird hingewiesen. Die Auslegung 
der Vorschriften und die bankenaufsichtsrechtliche Zu-
ständigkeit hierfür obliegen der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungen.“

4.
In Nummer 2.3.2 Satz 3 wird das Wort „nach“ durch das 
Wort „entsprechend“ ersetzt

5.
Der Änderungserlass tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntgabe im Ministerialblatt in Kraft.

– MBl. NRW. 2010 S. 906

793
Richtlinien 

über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Fischwirtschaft, 

Fischerei und Aquakultur in Nordrhein-Westfalen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 

(EFF-VO)
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– III-6 – 764.73.50
v. 6. 12. 2010

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
9.4.2009 (MBl. NRW. S. 220) wird wie folgt geändert:

1.
In Nummer 1.2 werden

a)  im zweiten Spiegelstrich der Halbsatz „nachfolgend 
„EFF-DV-VO“ genannt,“ und

b)  im dritten Spiegelstrich der Halbsatz „ ,nachfolgend 
„OP“ genannt“ gestrichen.

2. 
In Nummer 2.1 wird vor das Wort „Aquakultur“ das 
Wort „Zur“ gesetzt und das Wort „sind“ durch das Wort 
„zählen“ ersetzt.

3. 
In Nummer 2.1.1 wird im dritten Spiegelstrich der Satz-
teil „(einschließlich der Entschlammung von Erdteichen 
und Gräben)“ gestrichen.

4. 
In Nummer 2.6 

a)  werden im ersten Satz vor dem Wort „Erprobung“ 
die Wörter „Entwicklung und“ eingefügt,

b)  werden im ersten Spiegelstrich nach dem Wort „Be-
dingungen“ die Wörter “und deren Auswirkungen auf 
die Umwelt“ angefügt,

c)  wird im dritten Spiegelstrich vor dem Wort „Besatz-
maßnahmen“ das Wort „von“ eingefügt und die Wör-
ter „zu Erprobungszwecken“ werden gestrichen,

d)  wird im vierten Spiegelstrich das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt,

e)  wird im fünften Spiegelstrich der Punkt durch das 
Wort „und“ ersetzt und

f)  wird nach dem fünften Spiegelstrich als sechster 
Spiegelstrich angefügt: „- neuer Konzepte zur Opti-
mierung der Nutzung von Binnenfi schereiressour-
cen.“.

5. 
In der Nummer 2.7.1 wird das Wort „Gebäude“ gestri-
chen und durch das Wort „Gebäuden“ ersetzt.

6. 
In Nummer 2.7.3 werden nach dem Wort „Kraftfahr-
zeuge“ die Wörter „- mit Ausnahme von Radladern und 
Gabelstaplern bis 6 km/h ohne Straßenverkehrszulas-
sung -“ eingefügt.

7. 
In Nummer 4.1 wird folgender Satz angefügt: „Grund-
sätzlich ist davon auszugehen, dass nur Süßwasseraqua-
kultur in Nordrhein-Westfalen rentabel betrieben wer-
den kann und förderfähig ist (Maßnahme nach 2.1).“

8. 
In Nummer 4.4 wird nach der Angabe „von 7% der“ das 
Wort „nachgewiesenen“ eingefügt und das Wort „pau-
schal“ gestrichen.

9. 
Es wird als neue Nummer 4.5 angefügt:

„4.5
Der Zeitrahmen für Maßnahmen nach Nummer 2.6 be-
trägt in der Regel mehrere Jahre und muss so bemessen 
sein, dass eine ausreichende wissenschaftliche Beglei-
tung und eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 
Ergebnisse erfolgen kann.“

10. 
In Nummer 5.2 wird nach dem Wort „Euro“ die Angabe 
„(mit Ausnahme Aalbesatz nach Nummer 2.3: 500 Euro)“ 
angefügt.

11. 
In Nummer 5.3.2 wird als vierter Spiegelstrich angefügt: 
„- bei Maßnahmen nach 2.1 und 2.4: 25 % für Gabelstap-
ler / Radlader bis 6 km/h ohne Straßenzulassung“.

12. 
In Nummer 6.1 wird im ersten Spiegelstrich das Wort 
„Grundstücke“ und das folgende Komma gestrichen.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2010 S. 907

II.

Auszeichnung für Rettung aus Lebensgefahr
Bek. der Ministerpräsidentin – I B 4 – 130 – 5/70

v. 29. 11. 2010 

In Anerkennung einer mit eigener Lebensgefahr verbun-
denen Rettungstat ist die Rettungsmedaille des Landes 
Nordrhein-Westfalen verliehen worden an:

Heiko Berges, Lemgo
Stephan Freude, Tecklenburg
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Frank Gleichmann, Bielefeld
Johann Hawranek, Duisburg
Reinhold Höfer, Raesfeld
Markus Hoffmann, Bünde
Oliver Höhn, Dortmund
Thomas Kade, Münster
Wolf Kallendorf, Petershagen
Felix Klein, Harsewinkel
Julia Kleine, Düsseldorf
Susen Meier, Aachen
Uwe Meierhoff, Greven
Klaus Meiners, Bonn
Holger Meissner, Emsdetten
Ali Reza Moradi, Marl
Mohammad Reza Moradi, Marl
Marc Nießen, Simmerath
Michael Paus, Oberhausen
Anna Petrova, Sankt Augustin
Emanuele Saporito, Köln
Martin Schmidt, Mettmann
Catrin Siemes, Essen
Ulrich Sieslack, Dortmund
Karsten Spilker, Porta Westfalica
Sven Stankowski, Voerde
Leon Tinz, Hattingen
Stephan Wingold, Erkrath
Jürgen Wirtz, Hennef

– MBl. NRW. 2010 S. 907

Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran
in Frankfurt am Main

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.04 – 2/10
 v. 4. 11. 2010

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Islamischen Republik Iran in 
Frankfurt am Main ernannten Herrn Mohammad Sadegh 
Abdoullahi am 4. November 2010 das Exequatur als Ge-
neralkonsul erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die Län-
der Hessen, Nordrhein-Westfalen (mit Ausnahme der 
Regierungsbezirke Detmold und Münster), Rheinland-
Pfalz und Saarland.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Khalil Jafar-
zadeh, am 6. August 2007 erteilte Exequatur ist erlo-
schen.

– MBl. NRW. 2010 S. 908

Generalkonsulat der Portugiesischen Republik
in Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 03.11 – 1/10 
v. 5. 11. 2010

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon-
sularischen Vertretung der Portugiesischen Republik in 
Düsseldorf ernannten Frau Maria Manuel Quintela Bap-
tista Durão am 5. November 2010 das Exequatur als Ge-
neralkonsulin erteilt. Der Konsularbezirk umfasst das 
Land Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme der Regie-
rungsbezirke Detmold und Münster.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn de Oliveira 
Weinstein, am 24. Oktober 2006 erteilte Exequatur ist 
erloschen.

– MBl. NRW. 2010 S. 908

Generalkonsulat der Republik Türkei
in Münster

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 03.49 – 20/10 
v. 29. 11. 2010

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Türkei in Münster 
ernannten Herrn Mohammad Nafi  Cemal Tosyali am 26. 
November 2010 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. 
Der Konsularbezirk umfasst die Regierungsbezirke 
Münster und Detmold im Land Nordrhein-Westfalen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Gürsel Evren, 
am 2. Dezember 2008 erteilte Exequatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2010 S. 908

III.

Landtagswahl 2010
Erstattung der Wahlkosten

RdErl. des Ministerium für Inneres und Kommunales
 – 12 -35.09.14 –

v. 7. 12. 2010

I. Allgemeines

  Aufgrund des § 40 des Landeswahlgesetzes werden 
den Gemeinden die Wahlkosten nach festen und nach 
Gemeindegrößenklassen abgestuften Sätzen erstattet. 
Die folgenden Sätze werden festgesetzt:

Gemeinde-
gruppe

Gemeindegröße nach 
Wahlberechtigten

Betrag je 
Wahlberechtigtem

I bis 100.000 0,70 Euro
II mehr als 100.000 0,88 Euro

 –   Maßgebend für die Berechnung der Erstattungs-
beträge ist die jeweilige Zahl der Wahlberechtig-
ten laut amtlichem Endergebnis. Die Erstattungs-
beträge werden nach Wahlkreisen den Städten 
und Kreisen zugewiesen, die den Kreiswahlleiter 
bzw. die Kreiswahlleiterin gestellt haben. Diese 
geben die jeweils zustehende Erstattung unmittel-
bar an die wahlkreisangehörigen Gemeinden wei-
ter, soweit die Wahlkreise nicht nur aus

 –   iner kreisfreien Stadt (ganz oder teilweise) oder 

 –   einer kreisangehörigen Gemeinde besteht und 
diese auch den Kreiswahlleiter oder Kreiswahllei-
terin gestellt hat.

II. Kosten der Kreiswahlleiter und Kreiswahlleiterinnen

  Die Kosten der Kreiswahlleiter und Kreiswahlleite-
rinnen werden entsprechend § 66 der Landeswahl-
ordnung einheitlich auf 0,08 Euro je Wahlberechtig-
tem festgesetzt. Die Erstattung erfolgt gemeinsam mit 
der Erstattung der Wahlkosten zu I. an die Kreise 
oder Städte, die den Kreiswahlleiter bzw. die Kreis-
wahlleiterin für den jeweiligen Wahlkreis gestellt ha-
ben. 

– MBl. NRW. 2010 S. 908
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